
199

VK

12-2020 VK Versicherung und 
Recht kompakt

Kurz informiert

▶▶ Kfz-Kaskoversicherung
AVB: Kosten über Wiederbeschaffungswert nur bei nachweis

| Eine Regelung in den AVB eines Kasko-VR, wonach die für die Reparatur 
erforderlichen Kosten bis zur Höhe des Wiederbeschaffungswerts nur  
gezahlt werden, wenn das Fahrzeug vollständig und fachgerecht repariert 
wird und der Versicherungsnehmer dies durch eine Rechnung nachweist, 
während bei Fehlen einer dieser Voraussetzungen die erforderlichen Kos-
ten einer vollständigen Reparatur nur bis zur Höhe des um den Restwert 
verminderten Wiederbeschaffungswerts erstattet werden, ist wirksam. |

So entschied es das OLG Saarbrücken (22.4.20, 5 U 55/19, Abruf-Nr. 217666). In 
dem Fall wiesen die vom VN vorgelegten Rechnungen zahlreiche Ungereimt-
heiten auf. Auch fehlten wesentliche steuerliche Pflichtangaben (vgl. §  14 
UStG) bzw. waren nicht zutreffend. Hierdurch würden nach Ansicht des OLG 
bei sachgerechter Bewertung die Anforderungen an einen ausreichenden 
Reparaturnachweis nicht erfüllt.

Die Entscheidung streicht auch noch einen anderen wichtigen Punkt hervor: 
So stellt das OLG nämlich klar, dass auch ein Kasko-VR dazu verpflichtet sein 
kann, seinem VN Einsicht in ein von ihm eingeholtes Sachverständigengut-
achten zu gewähren. 

merKe | Diese aus Treu und Glauben folgende vertragliche Nebenpflicht findet 
ihre Grenzen aber dort, wo überwiegende schutzwürdige Interessen des VR  
berührt sind. Das kann der Fall sein, wenn durchgreifende Zweifel an der Red-
lichkeit des VN und der Berechtigung der von ihm geltend gemachten Forderung 
bestehen.
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einsichtsrecht des 
Vn in SV-Gutachten

▶▶ Kfz-Kaskoversicherung
Schäden durch das Überfahren einer fahrbahnschwelle

| Ein schadenverursachendes Überfahren einer Fahrbahnschwelle ist kein 
Unfall im Sinne der AKB 2015. |

Diese Entscheidung traf das OLG Stuttgart (30.7.20, 7 U 57/20, Abruf-Nr. 
217368). Nach Ansicht des Senats handelt es sich lediglich um einen von der 
Vollkaskoversicherung nicht abgedeckten Betriebsschaden. Begründet wird 
das damit, dass sich lediglich ein Risiko auswirke, dem das Fahrzeug nach 
seiner Verwendung im gewöhnlichen Fahrbetrieb ausgesetzt sei.

merKe | Schäden, die durch das Überfahren der Fahrbahnschwellen entste-
hen, entspringen keinem plötzlichen Ereignis von außen; dies entspricht nicht 
dem Sinn und Zweck der Fahrbahnschwellen. Bei angepasster Fahrweise wirken 
die Schwellen nicht schadensträchtig von außen auf das darüberfahrende Fahr-
zeug ein. Entsprechend wird ein durchschnittlicher VN die Beschädigung eines 
Fahrzeugs infolge des Überfahrens einer Fahrbahnschwelle nicht als Unfall, son-
dern lediglich als Betriebsschaden ansehen.

iHr PLuS im netz
vk.iww.de 

Abruf-nr. 217368

Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

Die anwaltliche Vergütung ist kompliziert geregelt. 
Hinzu kommen viele Praxisprobleme mit den Gerichten 
bzw. bei der Vergütungsvereinbarung mit den Mandanten. 
Unser Gebührenrechtsexperte, RA Norbert Schneider, 
zeigt Ihnen, wie Sie vollständig und maximal abrechnen. 
Erfahren Sie im nächsten Webinar brandaktuell, was sich 
durch das KostRÄG 2021 ändert – mit vielen konkreten 
Tipps und Berechnungsbeispielen! 

IWW-Webinar am 11.01.2021: Überblick über alle 
Änderungen nach dem KostRÄG ab dem 01.01.2021, u.a.

•  Übergangsregel: Ab dann gelten die neuen Gebühren, 
Werte und Gerichtskosten.

•  Die Anrechnung der mehrfachen Geschäftsgebühr auf 
die einheitliche Verfahrensgebühr wird gedeckelt.

•  Die Betragsrahmengebühren werden bei der Gebüh-
renanrechnung neu bestimmt.

•  So wird die Anrechnung einer gezahlten Geschäftsge-
bühr bei PKH/VKH im nachfolgenden Verfahren gelöst.

•  Diese Besonderheiten gibt es bei der Abrechnung von 
Straf- und Bußgeldsachen. 

IWW-Webinare

Anwaltsvergütung
Honorare optimal abrechnen

Referent
Norbert Schneider
Rechtsanwalt 

Ständiger Autor von RVG pro-
fessionell, Autor u. a. des Anwalts-
Kommentars „RVG“, von „Fälle 
und Lösungen“ und „Gebühren in 
Familiensachen“   

Teilnehmerkreis
Rechtsanwälte, Rechtsanwalts- 
und Notarfachangestellte 

Termine
11.01.2021, 12.04.2021, 
12.07.2021, 11.10.2021

jeweils 14:00 ― 16:00 Uhr

Teilnahmegebühr
bei Einzelbuchung 120,00 €,
im Abonnement 
(4 Termine in 12 Monaten) 
99,00 € pro Termin,
Preise zzgl. USt.

Buchungs-Nr. 795

Norbert Schneider

„KostRÄG 2021: Ich mache Sie 

fit im neuen Gebührenrecht!“

Anmeldung und 
aktuelles Programm 
unter iww.de/s192


